
ständ che OrSubsı 1a7rı atsprınzıp und ung
„QuadragesimoAnno“
WILHELM J

Die Knzyklika 1US XI OQuadragesimo Anno 1 WEeIS eindringlich aut die Be-
deutung des Subsidiaritätsprinzips WIE auch derberufsständischen Ordnung.
hin ihre Anwendung soll ach 1US XI die Wiederaufrichtung der gesell-
schaftlichen Ordnung ermöglichen, WIC S16 die menschliche Natur ordert
ährend das Subsidiaritätsprinzip der Folgezeit nicht 1Ur bei den Ver-
rTetern der kirchlichen Soziallehre stärkste Beachtung fand wurde der De-
rufsständischen Ordnung die iıhr gebührende Aufmerksamkeit nıcht zuteil
S1C wurde vielmehr Tast totgeschwiegen In den etzten Jahren wurde
VO neoliberaler Seite die Auffassung vertreten, da{fß sıich Subsidiarıtätsprin-
Z1D un berufsständische Ordnung ausschlössen; wenn die kirchliche Sozial-
lehre das Subsidiaritätsprinzip weiterhin betone, sSse1 Tolgerichtig die berufs-
ständische Ordnung nıcht mehr IS treben.

Diese Behauptung gab den Anstoß der Schrift VO  u} Eauscher, Sub-
sıdiarıtätsprinzıp un: berufsständische Ordnung i „Quadragesimo-Anno*‘°2.
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, das Verhältnis VO Subsidiari-
tätsprinzıp un berufsständischer Ordnung untersuchen, un ZAWaLr nıcht,
WI®C diese beiden grundlegenden Ordnungen i diesem oder ı1 Land oder

bestimmten konkreten Verhältnissen verwirklicht werden geht ıhm
vielmehr das Verhältnis beider aus ihrem Wesen, aus ihrerNatur her-
dUuS, entsprechend der metaphysischen Grundlage, die SIC der Sozialnatur
des Menschen haben

Dementsprechend stellt das Werk weithin den Aufweis der metaphysi-
schen Grundlage der kirchlichen Soziallehre dar diese Grundlage Hindethier,
wen1gstens SOWEeIlT S16 sıch auftf das gesellschaftliche Leben allgemeinen
bezieht, CI eingehende Darstellung. Näherhin Ist die Sozialmetaphysik .
des Solidarismus, die 1er vertreten wird, Sinne eiwa Vo  s Meyer,
Biederlack, Costa-Rossetti, WIC S1IC annn namentlich VO  —; Pesch
entwickelt wurde, dem ann Brauer, Schwer, Lechtape, Iischleder,
Mulcahry un andere Tolgten. Das vorliegende Werk wertet VOTr allem die
entsprechenden Arbeiten VON Gundlach dUS, autf die sich mehrfach be-
zıieht Gerade die Darstellungder allgemeinen Sozialmetaphysik dürfte weıt-
hin Beachtung un Interesse finden. Deshalb soll 1er C1Ne kurze Darstel-
Jung des Inhaltes dieses VWerkes gegeben werden.

AAS (1931) Deutsche Übersetzung ı111 Gundlach, Die soziıalen Rundschreiben
1.,e0s 1L un! Pıus XE (Görresgesellschaft, Veröffentlichungen der Sektion für Sozial-
und Wırtschaftswissenschafit Heft, Paderborn 1933., Schöningh).

Schrıiıften des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen W il-
helms-Universität Münster, Münster/Westf. 1958, Aschendor{fische Verlagsbuch-
handlung.
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Das Subsidiaritätsprinzip, das Prinzip der ergänzenden Hilfeleistung,sıchert das Recht der kleinen Lebenskreiseauf.Dasein un eigenverantwort-
licheKEntfaltung. VWeıil alle Gesellschaftstätigkeit ihrem VWesen ach sub- J

sıdıär ist, deshalb ist ach Quadragesimo Anno oberster sozialphilosophi-
scher Grundsatz, da{fß die weıtere unübergeordnete Gemeinschaft nıcht ı
_ Anspruch nehmen darf, was die kleineren und untergeordneten (Gemein-

VoNn sich aus eisten können. Und 1€S deshalb, weil alle geselischaft-
liche Jätigkeıit auf die Entfaltung un Vervollkommnung der Personen hın-

— geordnet ist

Die menschliche Personalıität als Wurzel des gesellschaftlichen Lebens
Person besagt die ] sıch geschlossene Ganzheit geistigen Natur Sie

ıst durch ı weıtere Seinsergreifung un Wertverwirklichung unendlich
vervollkommnungsfähig, sich das Wahreun Gute ı SCiINETr Fülle
aufzunehmen, WI1Ie letztlich Nur Gott ist. Die Vervollkommnung dieser
Geistnatur vollzieht sich dadurch, dafß der Mensch ı freier Selbstmächtig-keit dieWerte des Wahren und Guten ı sich verwirklhicht als dieser Mensch,
alg die Ganzheit dieser einmaligenLeib-Seele-Einheit. Vornehmlich als 'Irä-
SCr der Geistnatur ıst die menschliche Person 61 qualitativ bestimmte Indi-
vidualität, die innerlich autf Selbstvervollkommnung hingeordnet ist.
In der geistigen Natur des Menschen als dem Kern SCIHNECEr Personalität

4 jli.egf. der metaphysische Ansatzpunkt des gesellschaftlichen Liebens. Einer-
seıts ıst der Mensch autf e1INe möglichst umfassende Wertfülle hingeordnet,
anderseıts annn die Wertverwirklichung einzelnen Menschen HUF be-
grenzt SC  9 bedeutet die Verbundenheit mıiıt andernC11NC vermehrte |Mög-hehkeit größerer VWertfülle Als geistiges Wesen transzendiert der Mensch
sich selbst dadurch, dafßfe Natur ihn auf die VWerte hinweist, die die

Erfüllung SC1N€ES Menschseins biıeten. Damit aberordnet die geıstige Natur
selbst den Menschen auf die andern Menschenhin; verbinden die mensch-

Lichen Werte die Menschen untereinander. Diese geselischaftliche Verbun-
denheit schafft nıcht A00| höheres Ganze, ı dem die Individualität der C111 -
zelnen aufgehoben Wa  9 vielmehr wird der erkannte un gewollte VWert
gerade als Obijekt geistig selbständiger Tätigkeit der einzelnen Z verbin-
denden Element.

Die Werte, die geht, sınd alle auf die personale Erfüllung des Men-
schen hingeordnet. inzuweisen ıst ier erster Linie auf ‚,d1e mensch-
liche Personalität selber, die als eigentliches Bild Gottes eine metaphysisch

gesicherte Zentralstellung hat, durch nd  1 Gott selbst Ziel des Kosmos ist
un als CINEINSAMES VWertziel die menschlichen Personen innerlich Ver-

bDbindet ZUT Menschheit, gegenseıitiger Mitteilung ihrer ıJE personalen Güte
un VWertfülle‘® (26) lle 16se VWerte haben e1Nn intentionales Sein, S1IC
werden wirklich i der geistigen Tätigkeit des Menschen, nıicht ı 1nnn rein
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eın selbs ndiges x haben,das als ,‚Keich der
schenfrei schwebht. Darum ist auch die gesellschaftliche Verbundenheit
Menschen intentionaler Natur Sie ist nicht eın über den einzelnen stehen

des, selbständiges ganzheitliches eınsubstantieller Art;S1C wird vielmehr
wirklich den einzelnen Menschen: das gesellschaftliche eın besteht
erıINNETECH, geıstigen Verbundenheit, WIC S1C die Wertverwirklichung be-

_gründet, auf die S16 hingeordnet ist.

Gesellschaftlichkeit nıcht konstituierendes FElement der Personalıität
Daraus ergibt sich, da{fß die Gesellschaftlichkeit nıicht die Personalität

konstituiert, sondern voraussetzt, da S1IC er Hinordnung derPerson auf
. ‚Wertverwirklichung gründet. Die Gesellschaftlichkeit als Wesenskonsti-

tutıv der Person aufifassen hielße geradezu (das geistige Sein ] SCINCL (Janz-
heitlichkeit un sSeINECIMN Selbstand zerstören, da zugleich indiıvidueller,

_ ganzheitlicher Selbstand un Person WIC auch VO  — außen bestimm-
tfer eıil der gesellschaftlichen Ganzheit un!: erst Person

Der Hınweıs, da{fs doch ı ott die „Gemeinschaft“‘ die einzelnenPersonen _
konstitmere (die göttlichen Personen sind Beziehungen), ist theologisch _
nıcht haltbar, da den einzelnen Personen allesSein, das gleiche göttliche
DeinN, zukommt als Trägern der numerisch gleichen göttlichen Natur, der
göttlichen Geistnatur; die göttlichen.Personen sind nicht einfachhin ela-
tıonen, sondern substantielle Relationen: fügen die Beziehungen als solche
dem göttlichen eın der einzelnen Personen nichts hinzu sonst ame den
einzelnen Personen nıicht die gleiche Fülledes göttlichen DeiNs, die gleiche
göttliche Natur as Geheimnis der Dreifaltigkeit innerlich ZeT -

stort. )berdies bedeutet die menschliche Gemeinschafit Potentialität,
die Möglichkeit größeren Seinsbesitzes, da S16 auf Wertverwirklichung h  1R2-
geordnet ist; ott aber annn keine solche Möglichkeit bestehen, da die
Fülle allen Seins un! aller VWerte ı sıch träg So zeigt sıch, daß die dem
übernatürlichen Geheimnis zukommenden Begriffe aut die Gegebenheiten
der natürlichen Ördnung un!: damit auch auf die menschliche Gemein-
schaft - nıcht ohne weiıteres übertragen werden können.

Gesellschaftlıches eın als geistige, LNNETE Bezogenheit der Personen
Die Gesellschaftlichkeit des Menschen gründet 1 SC1LILGEL Personalitätnıcht

als eIwas VO  — außen ZUC Person Hinzukommendes; vielmehr 1ıst der Mensch
alg endlicher, leibgebundener Geist e1ille soziale Individualität. Von ler au  N

sind die Extreme des Indivyidualismusun Kollektivismus alsnıcht der irk-
lichkeit entsprechendeAuffassungen VO gesellschaftlichen Leben abzuleh-
DenN. Der Individualismus, insotfern C111 eigentliches gesellschaftliches $ein
nıcht anerkennt;: die Individuen sind nicht gebunden. die Verwirklichung
objektiver Werte;deshalb sınd auch gesellschaftliche Bindungennıcht in
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inzelmenschen. DerKollektivismus, insotern. 1U  ydas esellscha iche
Ganze als CINZISE Wirklichkeitsubstantiell-seinshafterArt anerkennt, des-
SsSCeCmMn integrierende Teile die einzelnen Menschen sind, da{fs S16 ohne die Be-
zogenheit und Einordnung ı das gesellschaftliche (Ganze als höchsten, ab-
soluten Wert überhaupt nicht bestehen; nıcht die Vervollkommnung der
Person, sondern die Gestaltung dieser Ganzheit ist das letzte Ziel gesell-
schaftlichen Lebens.

Der Solidarismus hingegen geht be der Begründung gesellschaftlichen
1 ,‚ebens VO  —; der Person als sozialerIndividualität aus,.„„Das gesellschaftliche
Leben besitzt also e1InN wahresSein, nämlich eiIN akzidentelles, intentionales
ein: Die EINEINSAME geistige Bezogenheit der Personen auf den CINILSCH-
den, EMEINSAMEN überindividuellen Wert“ (39) Das gesellschaftliche.e
benist nıcht sıch Selbstzweck: [SN) hat der Vervollkommnung der Personen-

VEgesamtheit dienen. S50 kommt der Person gesellschaftlichen Leben
eC1iNe wahrhaft zentrale StellungZuas eigentliche Wesen allen gesellschaft-
lichen Lebens besteht ı der Ermöglichung.der Wertaneignung durch die
Personen selbst, istSubsidiarität. NichtDUr die Gemeinschaft verwirklicht
1e Werte; S16 hat vielmehr die Kntfaltungder personalen Fähigkeiten
und Wertverwirklichung ermöglichen.
VDer demgesellschaftlichen Leben EISCNE Dienstcharakter bedeutet nicht

dessen Wertminderung; Subsidiarität hei{ft nıcht Armut oder Notersatz,
sondern bedeutet die Hinordnung auf die echten VWerte des Menschtums und
damit auf die großen Menschheitsziele.Insofern kommtdem gesellschaft-
lichen Leben gewiß 6IMn KigenwertZ nicht zuletzt auch ı Innn der Offen-
barung göttlicher Vollkommenheit; aberdieser Kigenwerterfüllt sıch ı den
Personen alg den Trägern desgesellschaftlichenLebens.

DieE ORGANISATORISCHE SEITE DES GESELLSCHAFTLICHEN LEBENS
Das GEMEINWOHL

Das gesellschaftlicheLeben ist geistiges Leben; doch findet als
menschliches Leben Ausprägung i Leib, Raum un eıt. Es be-
dart deshalb der instıtutionellen ormun deräußeren ÖOrdnung, der Or-
ganisation, soll nıcht zerflielßen un damıiıt sich selbst autheben. Wie dıe
Geistnatur des Menschen ı leiblichenBereich ihreAusprägung ındet,
die intentionale Seinseinheit des gesellschaftlichen Liebens der Organ!
satıon. Diese sınd nicht ZwWEeL bloß äußerlich zusammengefügteElemente,
sondern die ı1LLHDETE unäußere Seite der gleichen Gesellschaftlichkeit des
Menschen.

Die Organisationhat sich dem Inhalt gesellschaftlichen.Lebens als dessen
ere orm aNZUPaSSCH. Damit ıst derBegriff des Gemeinwohls gegeben
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CCS objekti Gesells haftsz eckes, bau de Ulschafts-
ebensunmittelbar bestimmt. Es handelt sich also das Gemeinwohl der

menschlichen Gesellschaft überhaupt, der Menschheit,; nicht NUur des Staates.
Nicht die objektiven VWerte des Menschtünf1_s,* deren Verwirklichung ZUTF Bil-
dung der einzelnen Gemeinschaften führt, och diese VWertinhalte IN-

IMENSCHOMN (das Menschtum) machen das Gemeinwohl AUS. Dieses be-
sagtı vielmehr die Organisation des gesellschaftlichen Lebens, JENE
äauldere Ordnung VO Vorbedingungen un Kinrichtungen, diedie ertver-
wirklichung seıtens der Personen ermöglicht. Je mehr diese Ordnung dıe
Wertverwirklichung durch personale Tätigkeit ermöglicht, besser ıst
das Gemeinwohl verwirklicht;J6 besser die äußereOrdnung dem Inhalt g_
sellschaftlichen Lebens entspricht, mehr ist S16 die rechte Ordnung,
das echte Gemeinwohl. Die Organisation darf also nıcht den Inhalt des
sellschaftlichen Lebens bestimmen: SONS würde das eigentliche Wesen g_
sellschaftlichen Leebens, die Hinordnung auf Wertverwirklichung durch pPCT-
sonale Tätigkeit, verfehlt. SO kommt gerade ı der Organisiertheit der sub-
sıdiäre harakter gesellschaftlichen Lebens ZU Ausdruck den die Urgani-
Salıon aufheben würde, wollte S16 persönliche Inıtiative un Kigenverant-
woriung erschweren oder Sar unmögliıch machen

Der natürliche Ansatzpunkt des u bsidiaritätsprinzips Solidarismus
Damit sind 9888 alle Elemente gegeben, den natürlichen Ansatzpunkt

des Subsidiaritätsprinzips der Sozlalmetaphysik des Solidarismus be-
stimmen können Der dem gesellschaftlichen Leben wesentlich CISCHC
Charakter der Subsidiarität SEIZ die Kigenständigkeit der Person VOraäUus,
anderseits aber auch deren Gemeinverhaftung ZU Wertverwirklichung. Die
verschiedenen menschlichen Werte, die ihrer Verwirklichung C1NeE jeweils
bestimmte oOrm gesellschaftlicher JTätigkeit fordern, verleihen den ntspre-
chenden Gemeinschaften die mıt dieser orm geselischaftlicher Tätigkeit
gegebene Kıigenständigkeit (Wirtschaft, Wissenschaft USW.). IDiese Higen-
ständigkeit ann aber nıcht absolut SC SIC schließt vielmehr dieBindung

die andern Gemeinschaften CIN, da die Werte selbst CINEC hierarchische
Ordnung i ihrer Hinordnung aut die Person bılden;: somıiıt bestimmt 1ese
Ordnung der VWerte auch die Gliederung der Gesellschaft, ihre außere
Ordnung, ihre Organisation. Das aber heißt, dafß das Subsidiaritätsprinzip
den Aufgabenbereich der einzelnen Gemeinschaften organisatorischén Cha-
rakters un ihre Abgrenzung voneiınander bestimmt. Das Gemeinwohl VOI -

langt ] verschiedene Funktionsträger, da diıe spezifisch verschiedenen Auf-
gaben des Gemeinwohls verschiedene Gemeinschaften ordern (Z amı-
lie, Gemeinde, Staat). Figenständigkeit einerseıts und Gemeinhaftung,
derseits dieser verschiedenen Gemeinschaften organısatorischen Charakters
führen also zZU Subsidiaritätsprinzip als Zuständigkeitsprinzip für deren
Verhältnis untereinander.
Damit ist schon gesagt, daß Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip
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ich ZwWEeEI poları Grundgesetze gesell ch tliche eber zufias
sen sind sondern. als diebeidenSeitendergleichen Sache Die sozlale
zogenheit der Personen untereinander. ZUu Wertverwirklichung begründet
den subsidiären harakter des gesellschaftlichen Lebens. Die solıdarische
Verbundenheit der Personen erstreckt sıch auch auf die Bildung -der Ge-
meıinschaften organisatorischen Charakters; das Solidaritätsprinzip ist auch
deren eigentliches Seinsprinzip. Gerade deshalb ist ihre Jätigkeit subsidiär;
gerade deshalb bestimmt das Subsidiaritätsprinzip ihren Aufgabenbereich.
Formal aber unterscheiden sich Solidaritätsprinzip un!: Subsidiaritätsprin-
Z1D, „Insofern das Subsidiaritätsprinzip den Inhalt des Solidaritätsprinzipsfür die Organisationssphäre des gesellschaftlichen Lebens als oberstes Ord-
NUNSSPCINZLID zZUuU Ausdruck bringt. Kıs handelt sıch demnach
adäquaten Unterschied, weil das Solidaritätsprinzip.ZWar auch dıe Auswir-
kung der sozialen Gemeinhaftung ı die raum-zeitlich bedingte Organisiert-
heit hinein, mithin auch deren Strukturprinzip, das Subsidiaritätsprinzip;voll einschlie{(t un bestimmt. Das Subsidiaritätsprinzip hingegen sagt die
gleiche Wahrheit DUr ersten Abstraktionsgrad, nämlich für 1€ ]
stiıtutionell--organisatorische Seite aus  0. 934/99).

„Engere‘“ un ‚weıtere‘‘ Gemeinschaft
Die Bedeutung, die die Organisation für den Aufbau gesunden SC-sellschaftlichen Lebens hat, Lälßt leicht verstehen, da{fß das Strukturprinzipdes organısatorischen Aufbaus der Gesellschaft C1Ne CISENEC Bezeichnunghält, da{fß spezifisch als Subsidiaritätsprinzipbezeichnet wird. Der Vor-

rangder Zuständigkeit, den den CENSCTECN VOr den weıteren Gemeinschaf-
ten zuerkennt, findet darin Begründung, dafß die CNSCTE qls die dem
Menschen (nicht notw-endig 1 quantıtatıv--räumlichem Sinne): nähere e
meınschaft unmittelbar mehr seEe1INer personalen Vervollkommnung bei=
trägt als die weitere Gemeinschaft. Darum gebührt der Vorrang i der Zu-
ständigkeitsbestimmung der CNSCIEN VOT der weıteren, der untergeordneten
VOT der übergeordneten Gemeinschaft (Familie — Staat) gemäß der Hier-
archie der objektiven Wertordnung: diese bildet das Kriterium VO  —„Enge”®un ‚„Weite®‘.

Damit kommt den naturnotwendigen Gemeinschaften (Familie, Staat) der
Vorrang: VOT allen andern, da ohne SI ein menschenwürdiges Leben un-
möglich ist. Den naturgemäßen. Gemeinschaften räumlicher (Gemeinde)der funktioneller Art (Berufsstände) kommt der Vorrang VOLr freien (Ge-
meıinschaften, weil die natqrgemäßen Gemeinschaften Vo  — der Natur gefor-dert sınd A vollkommeneren Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens,;
während die freien Gemeinschaften ZWAartr der personalen Bereicherung die-
NCN, übrigen aber dochVO freien Willen der Beteiligten abhängen. Je-
doch ıst be1ı der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips beachten, da{fß
S1C  h als formales Prinzip LUF aufdie organısatorische Seite des gesellschaft-lichen Lebens bezieht. Da aber die inhaltliche Seite des gesellschaftlichen
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gewandtwerden untier Gemeinschaften der gleichen Ordnung. Soware Zıe

unter den natürlichen Gemeinschaften territorialer Art (naturnotwendige
un naturgemäflße Gemeinschaften müssen hier selbstverständlich enNn-

5werden). die rechte Ordnung: Famailie, Gemeinde,Staat, wobei
zwischen der Gemeinde un dem Staat och andere Gliederungen möglich
TECNHN.

Dabei bleibt bestehen, da{fß das Subsidiaritätsprinzip „als oberstes Urd-
NUuNSSPTINZLDden gesamten organisatorischen Autfbau derGesellschaft durch-
herrscht, wel  ] alle Werte, nıcht DUr JENC derselben ‚Art‘, SIMa13 der objek-
tıven Wertordnung einander zugeordnet sind. Die objektive Wertordnung
bestimmt alleın den inhaltlichen Standort der jeweiligen Gemeinschaft“‘ (59)
Ebenso verlangt das Subsidiaritätsprinzip, wenNnn es auch direkt darüber nıchts
aussagt, C1MN reich gegliedertes gesellschaftliches Leben Fehlt diese Gliede-
rung, fehlen die Lebenskreise, deren Recht auf Faıgenständigkeit das Sub-
sidiarıtätsprinzıp schützt;: fehlen die Voraussetzungen für die Anwendung
des Subsidiaritätsprinzips, da e1inNn solches ungegliedertesGesellschaftsleben
auch nicht subsidiär WAarTe., Insofern ordert das Subsidiaritätsprinzip auch
den reich gegliederten, organischen Aufbau der Gesellschaft.

Auseinandersetzung miıt anderen Auffassungen
[)as Subsidiaritätsprinzip, W16C QuadragesimoÄnno ausgesprochen

ist, iındet ı Solidarismus vollgültige sozlalphilosophische Erklärung.
Anderseits behaupten gerade die Vertreter des Ganzheitsgesetzes der Ge-
meinschaft, da{fß NUur dieses C1HNe vollgültige‘philosophische Erklärung des
gesellschaftlichen Lebens gebe. Damit stellt sich die Frage, ob das (z3anz-
heitsgesetz voll mıt dem Subsidiaritätsprinzip i Einklang‘ bringen. ist.
Dieses WIT.  d 711 äußeren Unterscheidungsmal der Echtheit der beiden sozial-
philosophischen Systeme (innerhalb der christliehenSozialphilosophie). Was
besagt also das Ganzheitsgesetz i SCINeETr Anwendung auf das gesellschaft-
liche Lehben?

ach dieser Auffassung erhält der Mensch ZUZWaTr niıcht SC1IN substantielles
eın VO  — der Gemeinschaft, ohl aber exıstiert Nur als eil der mensch-
lichen Universalgemeinschaft, die eCiINe naturwirkliche Ganzheit bildet. Diese
ist sich selbst Ziel, da{fßs die einzelnen 1Ur als auf diese Ganzheit hingeord-
ete nd  1 S16 hineinintegrierte TeiledieGISCHC Vollendungerreichen. Die
C1SCENE Vollendung iıst 1U möglich als Teilhabe Gesamtgut der mensch-
lichen Natur, W16 6S die menschliche Gemeinschaft erstrebt Dieses „Ge-
meingut” IsSt das CIMNCINSAME Ziel aller, da die Vollkommenheit der einzel-
DEn Gemeingut. enthalten ist Manche Vertreter des Ganzheitsgesetzes
nehmen die Hinordnung der einzelnen autf das (Ganze nichtDUr derjel-
ordnung (die persönlicheVollendung der einzelnen istVO. Schöpfer ınicht
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Natur des Menschen besteht;. der einzelne 1ıst realC155mıt llen andern In
viduen der menschlichen Gattung. uch alsPerson transzendiert der eın

zelne nicht die gesellschaftliche Ganzheit; auch Personıst DNUur alseil
des Ganzen;: Sozialsein erreicht die Person ihre Vollkommenheit. Die
Geistigkeit der menschlichen Natur ermöglicht C116 Bindung das
Ganze, die intens1ver ist als die Bindung der nicht geistbegabten Wesen
ihre Gattung.

— Seine praktische Anwendung findet dieses Ganzheitsgesetz Staat als
dem höchsten Ausdruck konkretisierter menschlicher Gemeinschaft.Das
staatliche Gemeinwohlist das Gesamtgut der menschlichen Natur, die Fülle
der menschlichen Werte; deshalb ist die vollkommene (semeinschaft. Als
eil des Staates erreicht der einzelne Vollkommenheit. Der einzelne
transzendiert den Staat DU  _ deshalb, weil dieser nıcht die Menschheit
umfaßt; den Staat transzendieren bedeutet deshalb nıcht, das gesellschaft-
liche eın als (Janzes transzendieren.

Von der Zielordnung der die einzelnen auf das (Ganze hingeordnet
sind iıst jedoch die OÖrdnung der praktischen Verwirklichung unfifer-
scheiden. Die praktische Verwirklichung der Kulturwerte geht VOoO  — unten
ach oben,nıcht umgekehrt, weil das Gesamtgut der menschlichen Natur
nicht unmittelbar als (Ganzes umfa{ißst wird, sondern ı den bildenden eil-
gütern, die alle ihreeıgene Gesetzmäßigkeit haben Die Hinordnung aller
nıederen Gemeinschaften auf den Staat schließt deshalb die Wigenständig-
keit der Kultursachgebiete, unddamitder niıederen Gemeinschaften,; nıcht
AaUus. Nur unfer der Rüeksicht der äulßeren Organisation umfa{ißt der Staat
alle menschlichen Werte: lerallerdings bildet JENE Ganzheit, die die
einzelnen und die niıederenGemeinschaften als Teile hinein integrieren
sind.

Bel dieser Voraussetzung kann das Subsidiaritätsprinzip der Zielord-
NUungSg keine Anwendung finden.Es ist C1IN blof praktisches Prinzip für die
Ordnung derpraktischen, onkreten Verwirklichung des gesellschaftlichen
Lebens. Es hat das Ree  nt auf Kigenständigkeit der CHNSETCN Gemeinschaften
gegenüber dem Staat sichern, aber nıcht gegenüber der Menschheit als
Ganzes. Es hat Bedeutung i der heutigen Zeit alsReaktion den
Kollektivismus. Im übrigen hat geistigenGrundlagen nıcht ı der

Mchristlicechen Soziallehre, ı die 19808  - ann hineinpaßt, WEeNnnNn verstanden
wird ı 1Inn der Pflicht des Gesellschaftsganzen,die einzelnenGlieder
unterstützen, damit diese ihre Gliedfunktion ZUL Wohle des (GGanzen -
üllen können.
„JInder "Tat ann zwischenSubsidiaritätsprinzip und Ganzheitsgesetz

keine Vereinbarkeit geben, da sich beide gegense1t1g ausschließen. Denn
das Ganzheitsgesetz bedeutet ; SCLHNELr Tolgerichtigen Durchführung die SC-

447



bezieh chnau mkehrung des Subsidiaritätsprinzips
1Ur ıuf dıe Ordnung der praktischen Verwirklie des gesel] schaftlichen
Lebens, sondern auch aufdieZielordnung.Nach demSolidarismus istdas
gesellschaftliche Leben aut die Person als CINZI5C seinshafteGanzheit hin-
geordnet; darın gründet der Vorrang der engeren Gemeinschaften Vor en
weıteren. Die Ganzheitsauffassung aber sıcht 1 den einzelnen W16 den
EHNSCIEN Gemeinschaften letztlich die die umfassendere Gemeinschaft
hinein integrierenden Teilganzheiten.

„Damit.aber bleibt eın Raum mehr für das Subsidiaritätsprinzip als Ord-
NUNSSPCINZIP unter den verschiedenen eigenständigen Trägern des (Gemein-
wohls, WIC Quadragesimo Anno‚vorlegt”” (78) ine Eigenständigkeit der
EHNSEICHN (Gemeinschaften gibt eigentlichen INn nicht: enn auch ı
der Ordnung der praktischen Verwirklichungwerden S16 DUr als Teilgemein-
schaften; Grundegibt DUr Wert, die vollgute menschliche Na-
tur. In dieser Voraussetzung ıst das geselischaftliche Leben überhaupt nıcht
subsidiär tür die Entfaltung der Person; nicht die Person, sondern das (Ganze
hat den Vorrang. So bedeutet jeder Versuch, das Subsidiaritätsprinzip mıt
der Ganzheitsauffassung ı Kınklang bringen, letztlich den Versuch, das
Subsidiaritätsprinzip _ SC1LI16S5 eigentlichen Sinnes berauben. Das Sub-
sıdiarıtätsprinzıp wird Z entscheidenden Kriterium fürdie Richfig'kéi.t
der Falschheit des Ganzheitsgesetzes.

Seinsordnung un Zielordnung lassen sıich nicht voneinander irennen,
weil das eın selber Ziel ist; das vollkommenere eın ist Ziel des unvoll-
kommeneren Seins Deshalb 1sST die Person als seinshafte, eigenständige
Ganzheit als vollkommenes Sein, Ziel des gesellschaftlichen Liebens, das qls
akzidentelles eın die Person als Jräger hat Die Zielordnung gründet der
Seinsordnung; das Sollen ıst VO eın bestimmt In diesem Sinne gründet
das gesellschaftliche Leben der menschlichen Natur. „Nur dartf die Men-
schennatur nıcht materiell-artlıch als der ‚vollgute Mensch‘ gesehen WT -

den, sondern S16 ist Wahrheit der geistige Selbstand jeder menschlichen
Person als soziale Individualität‘‘ (90) Als soziale Individualität, nıcht als
Individuum, ıst S16 Ursprung un Ziel des gesellschaftlichen Liebens: ‚„der
Mensch iınmıtten der Gesellschaft*® (6990)

Neben dem Ganzheitsgesetz ıst neuerdings mehrfach auch das Gesetz der
polaren Mitte als Krklärung des gesellschaftlichen Lebens vorgebracht WOL -
den Die Gemeinschaft bildet ein Spannungsverhältnis zwischen der Person
un der gesellschaftlichen Ganzheit. Beide Pole sind seinshaft gegeben: die
Kigenständigkeit der Glieder un: das Streben ach der Verwirklichung der
gesellschaftlichen Ganzheit. Gemeinschaft bedeutet den fortwährenden Aus-
gleich der Spannung zwischen diesen beiden Polen So gehören Zl Wesen
der Gemeinschaft Z.W 61 OÖrdnungsprinzipien, das (Ganzheitsprinzip un: das
Subsidiaritätsprinzip;9 die Verwirklichung der Ganzheit sichern,
dieses, das Kigenleben der Glieder wahren. Nur der Anwendung
beider Prinzipien lasse sıch die gesellschaftliche Wirklichkeit voll erfassen.
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anz abgesehen davon da hıer das Subsidiaritä L11 als ob te
_ sozialphilosophischerGrundsatz nicht anerkannt wird,kommt i eserAuf
; fassung;die letzteRückbezogenheit der gesellschaftlichen Tätigkeit auf die
Person nicht-zum Ausdruck; das Subsidiaritätsprinzip ist 1eT- der Ge-
meıinschaft willen anzuwenden, nicht aber der Vervollkommnung der
Person willen, WIC 65 der Solidarismus vertritt. In der Auffassung des g_

sellschaftlichen Lebens als polare Mitte wird das Subsidiaritätsprinzip Au

Iintegrierenden eıl des Ganzheitsgesetzes, insofern die Gemeinschaft als
Ordnungseinheit ihrer Teile bedarf, die S1ICcC infolgedessen ihrer selbst
willen nicht zerschlagen dart

Überdies annn C1I polarer Gegensatz zwischen der Person als seinshafter
Ganzheit un dem gesellschaftlichen‘Sein als akzıdentellem ein nicht be-

stehen, da dieses Ja den Personen innewohnt:.: Von Spannung könnte
daher I1UEr der Person selbst die ede SCIH, insofern S1IC zugleich e1genstän-
dig und gesellschaftlich ist das gesellschaftliche Leben aber ist nıcht Aus-
gleich dieser Spannung, da diese innerhal der Person selbst Wider-
streıt zwischen ZWE1I seinshaft verschiedenen Polen nıcht begründet. jel-

mehr ermöglicht dieGesellschaftlichkeit C1Ne größere Vervollkomm-
HUNS der Person un damit eiINe stärkere Ausprägung ihrer Kigenständig-

keit Demnach annn das gesellschaftliche Leben auch nicht VO  — Z W E1 polaren
. Prinzipien bestimmt werden: kommt LLUF eiInNn Prinzip ı Frage, das Soli-

daritätsprinzip, dessenInhalt auf der Ebene der Örganisation das Subsidia-
rıtätsprinzıp ausspricht.

DIE BERUFSSTANDISCHE RDNUNG
ach der Enzyklika Quadragesimo Anno ist die heutige Klassengesell-

schaft, dieauf dem Gegensatz der Klassen aufbaut, un oft ZUr gegenseıtigenFeindschaft führt, unnatürlich:;: die berufsständische Ordnung gehört ZUT

naturgemäßen .Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens. Wie die Nachbar-
schaft die Menschen ur Gemeinde zusammenschließt, führt der gleiche
Beruft _ wirtschaftlicher der außerwirtschaftlieher Art die Menschen

Beru{fsständen der berufsständischen Körperschaften ZU:  en Die
Rückkehr diesem natürlichen Ordnungsprinzip der Gesellschaft wird den

schädlichen Zustand der Klassengesellschaft. überwinden. Hat die berufs-
ständische Ordnung auch nicht den N9twehdigkeitsérad VOoO  SFamilie und
Staat, handelt siıch doch anderseits nıcht freie Vereinigungen, eben
weil die Natur selbst ZU berufsständischen Ordnung führt Die einzelnen
Beruisstände SIN  d unmittelbar dem Gemeinwohl der Gesamtgesellschaft VOeT' -

pflichtet; alle Berufsstände USamMmımnenNn stellen die Wirkkraft der mensch-
-hchen Gesellschaft dar Unter dieser Voraussetzung wird das gesellschaft-

Liche Leben VO  — der.eMEINSAMEN Verantwortung aller für das allgemeine
gesellschaftliche Wohlgeiragen.

Es geht i diesem Zusammenhang' Nur das Wesen der berufsständi-
schen Ordnung, nıcht die Artund VWeise ihrer konkreten Verwirklichung.
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de da diese forma Prinz NUur ezieh NS ch beste
denGemeinschaften ordnet, aber nicht dasEntstehender verschiedenen Ge-
meinschaften erklärt.Um das Wesen der berufsständischen Ordnung klä-
rCcHN, ist VO Solidaritätsprinzip auszugehen, da dieses die gesamte gesell-
schaftliche Wirklichkeit umfa{lßt.

Unterscheidung VOo.  x Gesellschaft un Staat
Gesellschaft und Staat fallen nicht NMN. VWie die menschlichen

Werte e1INe echte Vielheit bılden, auch die Gemeinschaften, diedie DC-
Verwirklichung der einzelnen Werte als Ziel haben und dieg_

ma der objektiven Hierarchie der Werte einander zugeordnet sınd. Diese
Fülle der sozlalen Gebilde, die sıch kraft CIiSCHCH Rechtes entfalten, bilden
die Gesellschaft; S1IC sind ı1111 Staat, hne selbst Staat SC11N. Aufgabe des
Staates ist CS, die organısatorische Koordinationder vielen SozlalgebildeZ
schaffen, die den Bestand und die Ordnung des SANZEN gesellschaftlichen
Lebens un damit den Gebrauch aller Personrechte ständıg ermöglichtun
sichert. Die Gesellschaft ist also ihrer Natur entsprechend VoOr dem Staat,
etwa zeitlich: s1Ie ist aber, obwohl unterschieden VOoO Staat, nicht
staatsfrei, nıcht getrennt VO Staat Das gesellschaftliche Leben vollzieht
sich ıJ Staat, da der subsidiären ılfe des Staates bedarf, S1C.  h WITr-

kungsvoll un krattvoll entfalten konnen. Der Staat ist die vollkommene
((emeinschaft, weil das SAaNZC, sich eıigenständig aufbauende gesellschaft-
liche Leben organıisatorisch umfa{lt un: koordiniert, ohne aber selbst den
einzelnen Kulturbereichen inn und Inhalt geben.

Die Organisation der vorstaatlichen Gesellschaft
Die eigenständige Gesellschaft bedarf mithin auch ihrer CISCNCN Organı-

satorischen Ordnung, damit S1C Einheit ı11 gegliederter: Vielheit SCL: Diese “
Ordnung bildet CIM wahres Gemeinwohl, das Gemeinwohl der VOrSTLaat-
lichen Gesellschaft, da als Forderung der sozıalen Natur selbst verpflich-
tenden (also nıcht ı das freie Belieben derMenschen gestellten) Charakters
ist, Hinsicht auf die Notwendigkeit der ungestörten Entfaltung des VOL-
staatlichen gesellschaftlichen Lebens. Es handelt sıch somit C1L1Ne6 inst1ı-
tutionelle orm der Ordnung, nıcht Ee1INe auf Abmachung beruhende
Ordnung privatrechtlicher atur.

Die Berufsstände als Funktionsträger des Gemeinwohls
Träger dieser Ordnung des vorstaatlichen Gemeinwohls sınd zunächst

nachbarliche Vereinigungen: Gemeinden., Städte USW,., die das gesellschaft-
liche Leben horizontal gliedern ı bezug autf die Verwirklichung j Gütet‘;
die die okalen Verhältnisse erfordern. Außer diesen Vereinigungen terrı-
torialer Art aber bedarf der„Vereinigungen, die durch die Leistung be-
stimmt sind, die die Glieder ı Dienste der Gesellschaft vollbringen,
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diedurch keit mıiıt der ere lieder de le hen VWert WI1

lic der kultureller Art) verwirkliche Eine derartig rechtlich-organi-
satorischdurchformte LeistungsgemeinschaftNnenNnnen WIL eiNen‚Stand’, weil
jedesGlied ı Unterordnung untfer die ‚öffentliche Wohlfahrt‘ :seinen festen
Beitrag eistet und damıit auch organisatorisch gesicherten Platz ı der
Gesellschaft einnıimmt, ıhr ‚steht‘“ Die einzelnen Stände hinwie-
derum haben sıch selbstverständlich ı das Ganze der ständisch gegliederten
Gesellschaft einzuordnen.
Die Berufsstände, WIC S16 diese Leistungsgemeinschaften bilden, sind ITrä-

SCr der VOIN ihnen verwirkliechenden Ordnung des Gemeinwohls,
ihrem solidarischen usammenwirken das Gemeinwohl einmal des (Janzen
der vorstaatlichen Gesellschaft annn ber auch des Staates ermöglichen
Die berufsständische Ordnung bildet die naturgemäße (wenn auch nıcht
absolut naturnotwendige) Ordnung der Gesellschaft der vertikalen Linie
Siebedeutet den organisatorischen Aufbau der Gesellschaft VOoO  am untien her,

da{fß Initiative un: Verantwortlichkeit nicht Nur bei der Spitze: liegen,
sondern be1i den einzelnen berufsständischen Gruppen un innerhalb dieser
bei den einzelnen. Den leitenden OUrganen obliegt NUr, die tatsächliche

-Ausübung der natürlich gegebenen Solidarität sichern Damiıt aber 1st
der Staat entlastet; ann sıch Aufgabe w1dmen, die ihm vorbehal-
ten ist, die 1LUF vollbringen kann, für dıe Koordination aller gesell-
schaftlichen Bildungen SOrSCH und diese Ordnung sichern.

Auf diese Weise 1ä43St sich 611 Aufbau der Gesellschaft verwirklichen, ı
der nıcht mehr die einzelnen unmittelbar dem Staat gegenüberstehen, der
S1C ann geradezu erdrückt vielmehr besteht zwıschen den einzelnen un:!
dem Staat 611 horizontal und vertikal reich gegliedertes gesellschaftliches
Leben, dessen Gliederungen ihr IC CISENES Gemeinwohl verwirklichen,

ZU. Gemeinwohl des (Janzen beizutragen.
naturgemälse Ordnung des gesellschaftlichen Lebens stellt die Ver-

wirklichung der berufsständischen Ordnung 6e1Ne auch ethische Verpflich-
LUng dar. Kıs sınd also auch die Bedingungen schaffen, die die berufs-
ständische Ordnung voraussetzt verwirklicht werden können Ob-
;ohl 1U die berufsständische Ordnung durchaus nıcht NUur Wirtschafts-
ordnung ist sondern gesellschaftliche Ordnung, hat S1C doch für die
‚Wirtschaftsordnung ihre besondere Bedeutung. Sie SEeTZ breiten Mit-
telstand VOLauUus und damit Sbreite Streuung des Kapitals, wäas schon
sıch die Scheidung i die Klassen der ‚Proletarier‘ und ‚Kapitalisten‘ über-
wındet. Sie SeTiz ferner die Abkehr VO absolut freien Wettbewerh ı der
Wirtschaft VOTaus: Der absolut freie Wettbewerh als solcher, die Ausübung
der Freiheit ohne jede Bindung objektive Normen, annn nıicht Ordnungs-
PI1LNZID der Wiırtschaft SCLM, weil diese damıiıt Zl mechanischen Prozefl8 der

— Gütererzeugung erniedrigt wird, nicht aber Wer tverw'irklichung ] Dienste
erpersonalen Krfüllung des Menschen ist. Vielmehr mu{fß die solidarische
+ Verpflichtung aller, gesellschaftlichen Leben das Gemeinwohl wah-
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des Irei ettbewerbsFCN, be1 aller Berechtigung und Notwendig
bedingt anerkannt werden.
ENTSPRECHUNG VO  Z SÜBSIDIARITÄTSP.'R_INZIP UN BERUFSSTANDISCHE RDNUNG

Nachdem das W esen des Subsidiariıtätsprinzips und der berufss tändischen
Ordnung herausgearbeitet ist; ergibt sich ihre gegenselitige Beziehung als

\% Folgerung 808  N dem Gesagten. Zunächst besteht eın Widerspruch zwıischen
Subsidiaritätsprinzip und berufsständischer Ordnung. Beide gründen ı der
menschlichen Person als sozialer Individualität; S1IC können sıich also nicht
widersprechen, daS16 die gleiche metaphysische Grundlage haben Da ı der.
konkreten berufsständisehen Ordnung, WEnüberhaupt die berufsständische
Ordnung (und nıicht eLiwas anderes) verwirklicht ist, deren. metaphysisches
Wesen verwirklicht ann auch ı8 der onkreten Gesellschaft
Widerspruch zwischen Subsidiaritätsprinzip un berufsständischer Ordnung
nıcht geben.

Darüber hinaus aber gehören Subsidiarıtätsprinzip und berufsständische
Ordnung 3 dem 1NN zZUusammen, da{fs die berufsständische Ordnung atür-
liche Voraussetzung datür ist, dafß das Subsidiaritätsprinzip voll wirksam
werden annn Dieses Seiz e1H gegliedertes gesellschaftliches Lieben9
diese Gliederung, jedenfalls ı vertikalen Sinne, würde dort fehlen, die
berufsständische Ordnimg nıchtverwirklicht ıst; der Staat wäare 1er allei-

Funktionsträger des (semeinwohls er Gesellschaft als Leistungs-
zusammenhang; überdies indirekt auch die territorialen Gliede-
LUNSCH gefährdet.

Dazu kommt, da{fls der Sinn gesellschaftlichen Liebens, subsidiäre Hıltfe Z
bieten ZU Entfaltung der personalen Anlagen un damıiıt.ZUL Vervollkomm-
NUungS der Person, besten 1 der berufsständischen Ordnung Erfül-
Jung findet, insöfern SIC das gesellschaftliche Leben uch inhaltlich VO  -

ten ach oben autfbaut. Damit ist dergesellschaftliche Totalitarısmus AUS-

geschlossen, demdie Extreme organısatorischer Gesellschaftsordnung,
Individualismus (indirekt) un: Kollektivismus (direkt), fast notwendig füh-
DE Beide Kxtreme leugnen C111 Kigenleben der Gesellschaft, also auch die
Kigenordnung der Gesellschaft; damit geht ann die Entwicklungnotwendig
auft den totalitären Staat hın, WIC 168 die Geschichte zudem ıer wieder
bestätigt. Zwischen diesen beiden Extremen bedeutet die berufsständische
Ordnung die echte Miıtte, nıcht als Kompromiß, sondern als Seinswirklich-
keit der Gesellschaft.

1ne Gesellschaftsordnung, die Individualismus un Kollektivismus VOL-=
meijden will, die, 1 gesellschaftlichen eın begründet, der e QSIIIIHCI’I KEnt-
wicklung des gesellschaftlichen Lebens dienen will, wird auf die Verwirk-
lichung der berufsständischen Ordnung bedacht SCHN, ec1iMn reich SC-
gliedertes gesellschaftliches Leben schaffen, dessen verschiedene Organl-
sationstormen gemäß dem Subsidiaritätsprinzip mıteinander ı Beziehung
stehen.
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